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1.  Einleitung und allgemeine Fragestellungen 

Der Gemeinderat der Stadt Leimen hat am 17. Mai 2018 beschlossen, das Haushalts- und 

Rechnungswesen ab dem Haushaltsjahr 2020 auf die kommunale Doppik umzustellen. Nach 

Artikel 13 Absatz 5 Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes hat die Stadt Leimen 

zu Beginn des ersten Haushaltsjahres der Umstellung eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.                              

Die Verwaltung hat die Eröffnungsbilanz mit einer Bilanzsumme von 107.412.025,60 Euro am 

10.01.2024 dem Rechnungsprüfungsamt übergeben.   

Ziel der Prüfung ist es, mit hinreichender Gewissheit sicherzustellen, dass geltende Rech-

nungslegungsvorschriften eingehalten worden sind, der Abschluss frei von wesentlichen Feh-

lern ist und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-

nanzlage vermittelt. 

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Kämmerei während der Aufstellung der Bilanz bei Bedarf 

mit Hinweisen zu rechtlichen Vorgaben und deren Auslegung begleitet. Die Bewertung zur 

Ermittlung der Bilanzpositionen hat die Kämmerei in eigener Verantwortung durchgeführt.  

Die Kämmerei hat die Prüfung tatkräftig unterstützt. Die Zusammenarbeit war jederzeit kon-

struktiv und zielführend. 

Die Stadt ist grundsätzlich verpflichtet, zu hohe oder zu niedrige Wertansätze für die in § 63 

Absatz 1 Satz 1 GemHVO genannten Positionen zu ändern. 

Diese Verpflichtung besteht nach § 63 Absatz 1 Satz 2 GemHVO nur, wenn es sich um einen 

wesentlichen Betrag handelt oder wenn maßgebliche Auswirkungen auf die ordnungsgemäße 

Haushaltsführung in den Folgejahren zu erwarten sind, etwa bei einer Nichtbeachtung des 

Vollständigkeitsgebots nach § 40 Absatz 1 GemHVO oder des Grundsatzes der Einzelbewer-

tung nach § 43 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO, bei fehlerhaft bilanzierten liquiden Mitteln und Schul-

den sowie bei Bewertungsfehlern, welche die Ergebnisse der künftigen Ergebnisrechnungen 

in einem für den Haushaltsausgleich maßgeblichen Umfang beeinflussen können. Auch au-

ßerhalb der Berichtigungspflicht steht es der Stadt frei, entsprechende Berichtigungen vorzu-

nehmen (§ 63 Absatz 1 Satz 3 GemHVO). Berichtigungen können letztmals im dritten der 

überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden 

(§ 63 Absatz 3 GemHVO). 
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Vorweg ein Vermerk zu der Bewertung von Bauprojekten der Ortskernsanierung St. Ilgen und 

bei der Innenstadtsanierung Leimen-Mitte. Es wurden Projekte in Zusammenarbeit mit der 

LBB Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) im Zeitraum der Echtkostenbewertung 

durchgeführt.  Leider ließen sich von Seiten der KE nicht alle Bauprojekte vollständig vonei-

nander trennen, wodurch hier teilweise eine Ersatzbewertung durchgeführt wurde. Aufgrund 

der nicht möglichen Trennung der Baukosten ist die Ersatzbewertung durch möglichst genaue 

Annäherung aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes in Ordnung. 

 

Prüfungsauftrag, Umfang der Prüfung 

Die Eröffnungsbilanz ist von grundlegender Bedeutung. Sie beinhaltet zum ersten Mal eine 

vollständige Darstellung des bilanziellen Vermögens und der bilanziellen Schulden. Die Eröff-

nungsbilanz hat die tatsächliche Vermögens- und Finanzlage der Stadt auszuweisen. Mängel 

und Fehler wirken sich auf nachfolgende Jahresabschlüsse aus. 

Das Rechnungsprüfungsamt hat gemäß Artikel 13 Absatz 5 des Reformgesetzes, §§ 95 Ab-

satz 1, 110 Absatz 1 Nr. 4 GemO, § 40 Absatz 1 GemHVO die Eröffnungsbilanz vor deren 

Feststellung durch den Gemeinderat dahingegen zu prüfen, ob immaterielle Vermögensge-

genstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen, die Kapitalpositionen, die Rückstel-

lungen, die Verbindlichkeiten sowie die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig und richtig 

ausgewiesen sind. 

Grundlage der Prüfung waren die einschlägigen Rechtsvorschriften (GemO, GemHVO), Ver-

waltungsvorschriften (VwV Produkt- und Kontenrahmen) und die ergänzenden Vorschriften 

(z.B. Bilanzierungsleitfäden in der jeweils zu den Bewertungszeitpunkten gültigen Fassung) 

Da eine Vollprüfung – insbesondere aufgrund der Menge der zu prüfenden Daten und Sach-

verhalte – den zeitlichen und wirtschaftlichen Rahmen überschreiten würde, wurden bei der 

Prüfung Schwerpunkte gebildet unter Berücksichtigung der Komplexität und wirtschaftlichen 

Bedeutung sowie der Risikoaspekte der einzelnen Prüfungsgebiete (§ 3 Absatz 1 GemPrO). 

Zunächst wurden nach einem risikoorientierten Prüfungsansatz die angewandten Verfahren 

zur Bilanzierung/Wertermittlung untersucht. In weiteren Schritten wurden hieraus analytische 

Prüfungshandlungen und Stichproben abgeleitet und durchgeführt. Die Stichproben und 

Schwerpunkte wurden so gewählt, dass sie sich über die gesamten Prüfungsgebiete verteilten 

und den größtmöglichen Prüfungserfolg versprochen haben. Durch die Art und Umfang der 

Stichproben wurde festgestellt, ob die einschlägigen Vorschriften im Wesentlichen eingehalten 
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worden sind. Dabei wurden den System- und Plausibilitätsprüfungen Vorrang vor den Einzel-

fallprüfungen eingeräumt. Die Aussagen des Prüfberichts können somit mit hinreichender Si-

cherheit getroffen werden. 

In diesem Bericht sind die Beanstandungen zusammengefasst. Die Kämmerei hat zu den Bi-

lanzpositionen detaillierte Teilberichte erhalten. Unbedeutende Feststellungen, die während 

des Prüfungsverfahrens ausgeräumt werden konnten wurden nicht in den Bericht mit aufge-

nommen. 

 

Formale Anforderungen 

Frist 

Gemäß Artikel 13 Absatz 5 Satz 2 Gesetz der Reform des Gemeindehaushaltsrechts i. V. m. 

§ 95 b Absatz 1 GemO ist die Eröffnungsbilanz spätestens zum Ende des Haushaltsjahres der 

Umstellung der Rechtsaufsichtsbehörde, der überörtlichen Prüfung und dem Rechnungsprü-

fungsamt vorzulegen. Sie soll vom Rechnungsprüfungsamt innerhalb von sechs Monaten nach 

Vorlage und von der überörtlichen Prüfungsbehörde zusammen mit dem ersten Jahresab-

schluss innerhalb eines Jahres nach Ende des Umstellungshaushaltsjahres geprüft werden.  

Die Vorlagefrist konnte nicht eingehalten werden. Die Prüfungsfrist konnte eingehalten wer-

den.  

Ausübung der Bilanzierungswahlrechte 

Die Verwaltung hat entschieden, die in § 62 Absatz 6 Satz 3 GemHVO eingeräumte Option 

wahrzunehmen, auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz zu 

verzichten. Der Gemeinderat hat hierzu am 29. Februar 2024 einen Beschluss gefasst.  

§ 41 Absatz 2 GemHVO sieht zusätzlich zur Bildung der Pflichtrückstellungen die Möglichkeit 

der Wahlrückstellungen vor. Diese wurden jedoch nicht in Anspruch genommen.  

Wahlrückstellungen sind möglich für Ausgleichszahlungen im Rahmen des kommunalen Fi-

nanzausgleichs und Steuerzahlungen. Hierfür bestand jedoch in der Eröffnungsbilanz zum 

01.01.2020 kein Erfordernis.  

Die Kämmerei hat die erforderlichen Wertgrenzen durch den Oberbürgermeister fassen las-

sen. 
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Inventur 

Die Stadt hat zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den 

Regeln der doppelten Buchführung ihre Grundstücke, Forderungen, Schulden, Sonderposten 

und Rückstellungen, den Betrag ihres baren Geldes sowie ihre sonstigen Vermögensgegen-

stände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögengegenstände und 

Schulden anzugeben (Inventar). Körperliche Vermögensgegenstände sind durch eine körper-

liche Bestandsaufnahme zu erfassen (§ 37 Absatz 1 GemHVO). In einer Inventurrichtlinie wur-

den die gesetzlichen Regelungen für Leimen konkretisiert. 

Die Verwaltung hat eine körperliche Inventur durchgeführt.  

Regelungen zu Bilanzierung und Anhang 

Die Inhalte des Anhangs sind in § 53 GemHVO abschließend geregelt. Der Eröffnungsbilanz 

sind Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen beigefügt. Die Erläuterungen werden durch 

eine Dokumentation mit Beschreibungen zur Bewertung ergänzt. Die Dokumentation zur Er-

öffnungsbilanz gibt umfassend Auskunft über die Vorgehensweise zur Erfassung der Vermö-

gensgegenstände und Schulden. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

sind vollumfänglich und detailliert dargestellt. 

Gemäß § 53 Absatz 7 Nr. 7 GemHVO sind die in § 42 GemHVO genannten Vorbelastungen 

künftiger Haushaltsjahre (insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Ver-

pflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen) im Anhang ver-

merkt.  
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2.  Bilanzpositionen – Aktiva 

2.1.   Immaterielle Vermögensgegenstände 

Bilanzposition 1.1 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Immaterielle Vermögensgegenstände                                                 
(Lizenzen, DV-Software, sonstiges immaterielle Vermögen)          78.622,85 

Anteil am Bilanzvolumen:                                 0,07 %  

 

Entgeltlich erworbene werthaltige, abgrenzbare und nicht körperliche Vermögensgegenstände 

wie Lizenzen, Software und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände wurden nach Be-

reinigung um nicht mehr vorhandene Anlagegüter aus der bestehenden Anlagebuchhaltung 

übernommen, da diese dort umfänglich geführt werden. 

Bewertungsmethode: 

Die Aktivierung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu Anschaffungskosten 

einschließlich etwaiger Anschaffungsnebenkosten. Sie werden linear entsprechend der Nut-

zungs- bzw. Geltungsdauer abgeschrieben. 

Prüfungsergebnis: 

Die angewandte Bewertungsmethode entspricht den Vorgaben der GemHVO sowie des Bi-

lanzierungsleitfadens. Es erfolgte eine stichprobenweise Einzelfallprüfung von Software und 

Lizenzen. Insgesamt wurden vierzehn Stichproben mit einem Wert von rd. 34 Tausend Euro 

geprüft. Dies entspricht 43,49 % des Gesamtwertes des Postens. Es ergaben sich keine Be-

anstandungen hinsichtlich der Bewertung der Anlagen.  
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2.2.   Sachvermögen 

2.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  

Bilanzposition 1.2.1 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Grünflächen (Grund und Boden)  
469.899,51 

Ackerland 
1.173.881,58 

Wald (Grundstücke und Aufwuchs) 
3.926.188,32 

Sonstige unbebaute Grundstücke                                                                          
(insb. Wohnbau- und Gewerbegrundstücke)     1.064.465,90 

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 6.634.435,31 

Anteil am Bilanzvolumen:                                6,18 %  

 

2.2.1.1 Grünflächen 

 
Bewertungsmethode: 

Die Bestände der städtischen Grünflächengrundstücke wurden anhand von Grundbuchauszü-

gen und recherchierten Erwerbsurkunden ermittelt. Die Vollständigkeit der Flurstücke wurde 

anhand von Auszügen aus dem aktualisierten Liegenschaftsbuch (ALB) geprüft und die tat-

sächliche Nutzungskategorie mit dem Geoportal Baden-Württemberg abgeglichen. 

Der Wertansatz bei den Grünflächengrundstücken erfolgte gemäß § 62 Absatz 4 GemHVO 

mit dem aktuellen örtlichen Durchschnittswert. Dieser Wert wurde von dem Gutachteraus-

schuss aus dem Durchschnitt aller zum Bilanzstichtag aktuell gültigen Bodenrichtwerte im ge-

samten Stadtgebiet für Ackerflächen sowie Erholungs- und Grünflächen ermittelt. 

Die Ersatzbewertung für Grünflächen im Innenbereich erfolgte, soweit keine Anschaffungskos-

ten vorlagen, gemäß Leitfaden der Bilanzierung durch den Ansatz des örtlichen Durchschnitts-

wertes für Ackerland. Dieser betrug zum Bewertungszeitpunkt 2,50 €/m².  

Die Ersatzbewertung für Grünflächen im Außenbereich erfolgte, soweit keine Anschaffungs-

kosten vorlagen, in Anwendung des Vorsichtsprinzips durch den Ansatz des örtlichen Durch-

schnittswertes für Grünland. Dieser betrug zum Bewertungszeitpunkt 1,50 €/m².  
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Prüfungsergebnis: 

Die Prüfung der Vollständigkeit der ermittelten und aufgeführten Grünflächen ergab keine Be-

anstandungen. 

Die für die Grünflächengrundstücke angewandte Bewertungsmethode entspricht den Vorga-

ben der GemHVO sowie des Bilanzierungsleitfadens. Geprüft wurde eine Stichprobe von 10 

Grundstücken, die rund 40 Prozent des Gesamtwertes abdeckt. 

Die Wertermittlung erfolgte in allen geprüften Fällen korrekt. Änderungsbedarf besteht dage-

gen in mehreren Fällen – auch über die gezogenen Stichproben hinaus – hinsichtlich der Zu-

ordnung zum Bestandskonto „Grund und Boden bei Grünflächen“. Die Abgrenzung der reinen 

„Grünfläche“ im Sinne des Kontenrahmens Baden-Württemberg von Sportplätzen und selbst-

ständigen Spielplätzen wurde in einigen Fällen unzutreffend vorgenommen. Die erforderlichen 

Umbuchungen auf die richtigen Bestandskonten werden vorgenommen.   

Aufgrund der Korrekturen wird es zu Wertverschiebungen zwischen den einzelnen Be-

standskonten kommen. Die Bilanzsumme insgesamt wird sich dadurch nicht verändern, da 

auch Sport- und Spielplätze gemäß den Bilanzierungsvorschriften zu den „geringwertigen 

Grundstücken“ zählen, die mit dem örtlichen Durchschnittswert bewertet werden können. 

 

2.2.1.2 Ackerland 

Bewertungsmethode: 

Die Bestände der städtischen Ackerflächengrundstücke wurden anhand von Grundbuchaus-

zügen und recherchierten Erwerbsurkunden ermittelt. Die Vollständigkeit der Flurstücke wurde 

anhand von Auszügen aus dem aktualisierten Liegenschaftsbuch (ALB) geprüft und die tat-

sächliche Nutzungskategorie mit dem Geoportal Baden-Württemberg abgeglichen. 

Bei geringwertigen Ackergrundstücken erfolgte der Wertansatz gemäß § 62 Absatz 4 

GemHVO mit dem aktuellen örtlichen Durchschnittswert für sogenannte „geringwertige Grund-

stücke“ in Höhe von 2,50 €/m². Dieser Wert wurde von dem Gutachterausschuss aus dem 

Durchschnitt aller zum Bilanzstichtag aktuell gültigen Bodenrichtwerte im gesamten Stadtge-

biet für Ackerflächen sowie Erholungs- und Grünflächen ermittelt. 
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Prüfungsergebnis: 

Die für die Ackergrundstücke angewandte Bewertungsmethode entspricht den Vorgaben der 

GemHVO sowie des Bilanzierungsleitfadens. Geprüft wurde eine Stichprobe von 21 Grund-

stücken, die rund 35 Prozent des Gesamtwertes der Ackergrundstücke abdeckt. Die Werter-

mittlung erfolgte in allen geprüften Fällen korrekt. 

Die Einzelfallprüfung ergab keine Beanstandung. 

 

2.2.1.3. Wald 

Diese Position teilt sich wie folgt auf: 

• Waldgrundstücksflächen mit einem Wert von 988.247 Euro 

• Waldaufwuchsflächen mit einem Wert von 2.926.732 Euro 

Die gesamten bewerteten Waldflächen betragen rund 380 Hektar. 

Bewertungsmethode: 

Bei der Bewertung der Waldflächen und des Aufwuchses wurde von der Möglichkeit der Be-

wertung mit Pauschalwerten gemäß § 62 Absatz 4 Satz 2 GemHVO Gebrauch gemacht. Für 

die Grundstücksflächen wurde der gesetzlich vorgegebene Pauschalwert von 2.600 Euro pro 

Hektar zugrunde gelegt. Der Aufwuchs wurde mit 7.700 Euro pro Hektar bewertet. Die Pau-

schalwerte wurden im Einklang mit der Empfehlung des „Leitfadens für die Unteren Forstbe-

hörden“ für die gesamte Waldbetriebsfläche (Holzboden- und Nichtholzbodenflächen) ange-

wendet. Nichtholzbodenflächen sind Waldflächen im Sinne des § 2 Absatz 1-3 Landeswald-

gesetz wie z.B. Waldwege. Holzlagerplätze, sonstige dem Wald dienenden Flächen. 

Prüfungsergebnis: 

Die angewandte Bewertungsmethode entspricht den Vorgaben der GemHVO sowie des Bi-

lanzierungsleitfadens. 

Die Bestandsermittlung der Waldflächen seitens der Kämmerei erfolgte anhand von Grund-

buchauszügen und recherchierten Erwerbsurkunden und wurde mit den Daten der Forstbe-

hörde abgeglichen. Die tatsächliche Nutzungskategorie wurde mit dem Geoportal Baden-

Württemberg abgeglichen.  
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Die stichprobenweise Einzelfallprüfung umfasste zehn Waldgrundstücke mit den dazugehöri-

gen Aufwuchsflächen mit einem Gesamtwert von 3,7 Millionen Euro (entspricht einem Ge-

samtwert von ca. 94% des Wertes der aktivierten Waldflächen). 

Die Einzelfallprüfung ergab keine Beanstandung. 

 

2.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke 

Hier sind 103 unbebaute Grundstücke erfasst, die keiner anderen Position zugerechnet wer-

den können sowie städtische Grundstücke, für die Erbbaurecht zu Gunsten Dritter eingeräumt 

wurde. 

Bewertungsmethode: 

Die Bestandsermittlung dieser Grundstücke erfolgte anhand der Daten des Geoportals, dem 

Grundbuch, sowie der Anlagenbuchhaltung. 

Die überwiegende Zahl der Grundstücke wurde vor dem 31.12.1974 angeschafft und daher 

gemäß § 62 Absatz 3 GemHVO mit den auf den 01.01.1974 rückindizierten jeweiligen Boden-

richtwerten der entsprechenden Bodenrichtwertzone bewertet.  

Grundstücke mit Anschaffungszeitpunkt nach dem 31.12.1974 wurden mit den auf den tat-

sächlichen Anschaffungszeitpunkt rückindizierten Bodenrichtwerten bewertet. Soweit die An-

schaffungskosten durch vorliegende Kaufverträge nachgewiesen werden konnten, erfolgte die 

Bewertung mit den tatsächlich angefallenen Anschaffungskosten (§ 62 Absatz 4 GemHVO). 

Prüfungsergebnis: 

Die angewandte Bewertungsmethode entspricht den Vorgaben der GemHVO sowie des Bi-

lanzierungsleitfadens. 

Es wurde eine Einzelfallprüfung von 10 Grundstücksbewertungen mit einem Volumen von 200 

Tausend Euro (20 Prozent des Gesamtwertes der Bilanzposition) durchgeführt. 

Die Wertermittlung erfolgte in allen geprüften Fällen korrekt. Änderungsbedarf besteht dage-

gen in mehreren Fällen – auch über die gezogenen Stichproben hinaus – hinsichtlich der Zu-

ordnung zum Bestandskonto „sonstige unbebaute Grundstücke“. Die Zuordnung von Schre-
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bergärten wurde in einigen Fällen unzutreffend vorgenommen. Die erforderlichen Umbuchun-

gen nach dem Kontenrahmen Baden-Württemberg auf die richtigen Bestandskonten werden 

vorgenommen.   

Aufgrund der Korrekturen wird es zu Wertverschiebungen zwischen den einzelnen Be-

standskonten kommen. Die Bilanzsumme insgesamt wird sich dadurch nicht verändern, da 

auch Schrebergärten gemäß den Bilanzierungsvorschriften zu den „geringwertigen Grundstü-

cken“ zählen, die mit dem örtlichen Durchschnittswert bewertet werden können. 

 

2.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Bilanzposition 1.2.2 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Grundstücke (bebaut) 9.964.009,30 

Gebäude/Aufbauten - Wohngebäude 4.986,43 

Gebäude/Aufbauten - soziale Einrichtungen 5.858.254,40 

Gebäude/Aufbauten - Schulen 10.902.433,07 

Gebäude/Aufbauten - Kultur-, Sport-, und Freizeiteinrichtungen 9.115.600,84 

Gebäude/Aufbauten - Sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude 
13.341.031,18 

Bebaute Grundstücke und Grundstückgleiche Rechte 49.186.325,22 

Anteil am Bilanzvolumen: 45,79 % 

 

2.2.2.1. Bebaute Grundstücke 

Die Grundstücke werden bilanztechnisch getrennt von den darauf stehenden Gebäuden und 

sonstigen Anlagen bewertet. Dadurch ist es möglich, Gebäude über einen festgelegten Nut-

zungszeitraum hinweg abzuschreiben, während das Grundstück in seinem Wert grundsätzlich 

unverändert bleibt. Somit besteht jedes bebaute Anwesen aus mindestens zwei Anlageobjek-

ten. 

Bewertungsmethode: 

Die Grundstücke wurden gemäß § 62 Absatz 1 Satz 1 GemHVO mit dem Kaufpreis einschließ-

lich Nebenkosten aktiviert. Konnte dieser nicht ermittelt werden, erfolgte die Bewertung an-

hand der rückindizierten Bodenrichtwerte. 
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Prüfungsergebnis: 

Es wurde eine Einzelfallprüfung von 10 Grundstücksbewertungen mit einem Volumen von 4,3 

Millionen Euro (43 Prozent des Gesamtwertes der Bilanzposition) durchgeführt. 

Die Wertermittlung erfolgte in allen geprüften Fällen korrekt. Änderungsbedarf besteht dage-

gen in mehreren Fällen – auch über die gezogenen Stichproben hinaus – hinsichtlich der Zu-

ordnung zu den „bebauten Grundstücken“. Die Zuordnung von Erbbaurechten wurde in eini-

gen Fällen unzutreffend vorgenommen. Für Erbbaurechte gelten nach dem Bilanzierungsleit-

faden die Grundsätze unbebauter Grundstücke. Die erforderlichen Korrekturen werden vorge-

nommen.   

Aufgrund der Korrekturen wird es zu Wertverschiebungen zwischen den einzelnen Be-

standskonten kommen. Die Bilanzsumme insgesamt wird sich dadurch nicht verändern. 

 

2.2.2.2. Gebäude/Aufbauten 

Als Gebäude werden selbstständig nutzbare, betretbare bauliche Anlagen bilanziert, die zum 

Schutz von Menschen, Tieren und Sachen geeignet sind. Hier aufgeführte Wohngebäude sind 

in der Regel vermietet. Unter soziale Einrichtungen fallen unter anderem die Kindergärten, 

unter Kultur- Sport- und Freizeiteinrichtungen beispielsweise das Bürgerhaus Gauangelloch 

oder die Kurpfalzhalle. 

Bewertungsmethode: 

Ab dem Jahr 2014 aktivierte Gebäude sind mit den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstel-

lungskosten einschließlich der Nebenkosten aktiviert und werden linear über die Nutzungs-

dauer abgeschrieben.  

Auf die Gebäude, die bis 2013 aktiviert wurden, wurde die Vereinfachungsregel des rückindi-

zierten Gebäudeversicherungswertes angewendet. Die Abschreibung erfolgt linear. Die Zu-

standserfassung erfolgte durch Rödl & Partner. 

Prüfungsergebnis: 

Anhand des Anlagegitters wurden im Blick auf Buchwerthöhe, Aktivierungsdatum und Be-

zeichnung einzelne Anlagen als Stichproben für die Prüfung gewählt. So wurden Gebäude mit 
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einem Gesamtbuchwert in Höhe von rund 23,6 Millionen Euro geprüft, was einen Buchwertan-

teil von 60 Prozent entspricht. Dabei ergaben sich folgende Anmerkungen, wobei einige un-

wesentliche Anmerkungen bereits im Verlauf der Prüfung besprochen und gegebenenfalls an-

gepasst wurden: 

Eine Berechnung des Wertansatzes wurde mit einer falschen Restabschreibungsdauer einge-

pflegt, wodurch der Wertansatz zum 01.01.2020 nicht korrekt berechnet wurde. Hierdurch wur-

den nochmals weitere Gebäude und Aufbauten bezüglich der Abschreibung geprüft. Bei einer 

weiteren Garage wurde die Restabschreibungsdauer korrigiert.  

Wie in der Einleitung erwähnt kam es bei sechs Gebäuden zu Abweichungen zwischen den 

KE-Daten 2017/18 und den finalen KE-Daten, sowie der Bauausgabenliste. Da die KE die 

Echtkosten der Bauprojekte nicht mitteilen kann wurden die Daten der Bauausgabenliste (nach 

Abzug der Kosten für die Außenanlagen sowie das bewegliche Anlagevermögen) zugrunde 

gelegt.  Hierdurch wurde sich den Echtkosten als Ersatzbewertung so nah wie möglich genä-

hert. In Abstimmung mit der Kämmerei ist die Ersatzbewertung für das Rechnungsprüfungs-

amt schlüssig und in Ordnung. 

Die übrigen Bewertungen vermittelten nach der stichprobenartigen Prüfung einen korrekten 

Eindruck. 
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2.2.3. Infrastrukturvermögen 

Bilanzposition 1.2.3 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Infrastrukturgrundstücke 3.643.552,83 

Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen 2.599.640,38 

Anlagen zur Abwasserableitung                      1.428.098,79  

Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen                    13.136.447,28  

Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen                      1.566.346,40  

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                        112.294,28  

Infrastrukturvermögen 22.486.379,96 

Anteil am Bilanzvolumen:  20,93 % 

 

Wie bei den bebauten Grundstücken werden auch beim Infrastrukturvermögen die Grundstü-

cke und die darauf befindlichen Aufbauten (z.B. Straßen, Verkehrsanlagen, Brücken, Bestat-

tungseinrichtungen) separat bewertet. 

 

2.2.3.1. Infrastrukturgrundstücke 

Bewertungsmethode: 

Der Bestand der Infrastrukturgrundstücke wurde auf der Grundlage des Geoinformationssys-

tems anhand von Grundbuchauszügen und recherchierten Erwerbsurkunden ermittelt. Die 

Vollständigkeit der Flurstücke wurde anhand von Auszügen aus dem aktualisierten Liegen-

schaftsbuch (ALB) geprüft und die tatsächliche Nutzungskategorie mit dem Geoportal Baden-

Württemberg abgeglichen. Die Flurstücke im Echtkosten-Zeitraum wurden zusätzlich mit der 

Anlagebuchhaltung abgeglichen. 

Da die Infrastrukturgrundstücke gemäß den Bilanzierungsvorschriften ebenfalls zu den soge-

nannten „geringwertigen Grundstücken“ zählen, erfolgte der Wertansatz hier gemäß § 62 Ab-

satz 4 GemHVO mit den aktuellen örtlichen Durchschnittswerten in Höhe von 2,50 €/m². Dieser 

Wert wurde vom Gutachterausschuss aus dem Durchschnitt aller zum Bilanzstichtag aktuell 

gültigen Bodenrichtwerte im gesamten Stadtgebiet für Ackerflächen ermittelt. 
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Prüfungsergebnis:  

Die für die Infrastruktur angewandte Bewertungsmethode entspricht den Vorgaben der 

GemHVO sowie des Bilanzierungsleitfadens. 

Geprüft wurde eine Stichprobe von 25 Grundstücken, die rund 23 Prozent des Gesamtwertes 

der Infrastrukturgrundstücke abdeckt. Die Wertermittlung erfolgte in allen geprüften Fällen kor-

rekt. 

 

2.2.3.2. Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen 

Der Bilanzausweis umfasst Brücken, Lärmschutzwände, Stützmauern sowie eine Grundwas-

serwanne. Weitere ingenieurbauliche Anlagen z.B. Treppenanlagen sind unter der Position 

„Straßen, Wege, Plätze“ ausgewiesen. 

Bewertungsmethode: 

Der Brückenbestand wurde anhand des Prüfungsberichts und des Lageplans der Brückenprü-

fung 2017 ermittelt.  

Die Bewertung erfolgte mit den tatsächlichen Herstellungskosten, die aus Bauwerksbüchern 

und Kostenaufstellungen entnommen wurden, vermindert um planmäßige Abschreibungen. 

Soweit Herstellungskosten nicht ermittelbar waren und die Herstellung vor 2014 lag, wurde die 

Bewertung gemäß § 62 Absatz 4 GemHVO auf Grundlage von Pauschalsätzen vorgenommen. 

Dabei wurden die gemäß Bilanzierungsleitfaden ansatzfähigen, auf das Herstellungsjahr rück-

indizierten Baukostenpauschalen zugrunde gelegt. Sofern das tatsächliche Herstellungsjahr 

nicht bekannt war, wurde ein fiktiver Herstellungszeitpunkt auf Basis des aktuellen Zustands 

und der geschätzten Restnutzungsdauer ermittelt. 

Die Brücken wurden nach der Bruttomethode bewertet. Für empfangene Zuschüsse bzw. bei 

unentgeltlichem Erwerb wurden entsprechende Sonderposten gebildet. 

Der Bestand der Lärmschutzanlagen sowie Stützmauern wurde von der Kämmerei  ermittelt. 

Diese Bauwerke wurden analog der Brückenbewertung mit den tatsächlichen Herstellungs-

kosten bzw. auf die Grundlage von Erfahrungswerten, vermindert um planmäßige Abschrei-

bungen bewertet. 

 



Rechnungsprüfungsamt  Prüfung Eröffnungsbilanz 2020 

 

21 Stadt Leimen 

 

Prüfungsergebnis: 

Die angewandten Bewertungsmethoden entsprechen den Vorgaben der GemHVO sowie des 

Bilanzierungsleitfadens. 

Feststellungen ergaben sich bezüglich der Zuordnung der Anlagegüter zu den Bilanzkonten. 

Sonstige ingenieurbauliche Anlagen (Treppenanlagen) mit einem Volumen von 120 Tausend 

Euro wurden dem Bilanzkonto „Straßen, Wege, Plätze“ zugeordnet. Korrekt ist die Zuordnung 

zum Konto „Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen“. Die betroffenen Anlagen werden 

umgebucht.  

Im Rahmen der Einzelfallprüfung wurden die Bewertungen von acht Stichproben mit einem 

Volumen von 670 Tausend Euro geprüft. Dies entspricht rund 26 Prozent des Gesamtwertes 

dieser Anlagen. 

Die Wertermittlung in den geprüften Fällen war korrekt.  

 

2.2.3.3. Anlagen zur Abwasserableitung 

Bewertungsmethode: 

Die Aktivierung der „Anlagen zur Abwasserableitung“ erfolgte zu Anschaffungskosten ein-

schließlich Nebenkosten. Sie werden linear entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. 

Prüfungsergebnis: 

Die angewandte Prüfungsmethode erfüllt die gesetzlichen Vorschriften und die Vorgaben des 

Bilanzierungsleitfadens. Es erfolgte eine stichprobenweise Überprüfung von zwei Anlagen mit 

einem Gesamtwert von 790 Tausend Euro. Dies entspricht 55 Prozent des Positionswertes.  

                                                                                                                                                        

Die Einzelfallprüfung ergab keine Beanstandung.  
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2.2.3.4. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 

Die Position beinhaltet nur den Wert der Straßenaufbauten sowie des Straßenzubehörs (Stra-

ßenbeleuchtung, Ampelanlagen u. Ä.). Der Wert der Straßengrundstücke ist unter der Position 

„Infrastrukturgrundstücke“ erfasst. 

Bewertungsmethode: 

Der Bestand aller Straßen, Wege und Plätze wurde von der Kämmerei auf Grundlage des 

Stadtplans ermittelt und die Flächen vom Bauamt der Stadt Leimen ausgemessen. 

Der Wertansatz für die im Zeitraum von sechs Jahren vor dem Bilanzstichtag neu hergestellten 

oder generalsanierten Straßen erfolgte entsprechend den Vorschriften der GemHVO mit den 

tatsächlichen Herstellungskosten. 

Die vor 2014 hergestellten oder generalsanierten Straßen wurden mit den auf das Baujahr 

rückindizierten Pauschalsätzen gemäß dem Bilanzierungsleitfaden, abzüglich der aufgelaufe-

nen Abschreibungen (empfohlene Nutzungsdauer laut Bilanzierungsleitfaden) bewertet. 

Prüfungsergebnis: 

Die für die Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungsanlagen angewandte Bewertungsmethode 

entspricht den Vorgaben der GemHVO sowie des Bilanzierungsleitfadens.  

Geprüft wurden 25 Strichproben, die 30 Prozent des Gesamtwertes der Bilanzposition ab-

deckt. 

Feststellungen ergaben sich bezüglich der Zuordnung der Treppenanlagen. Diese werden mit 

einem Volumen von 120 Tausend Euro in die korrekte Anlagenklasse „Brücken, Tunnel, inge-

nieurbauliche Anlagen“ umgebucht.  

Zudem wurde bei einem Fahrgastunterstand der falsche Abschreibungsbeginn hinterlegt und 

bei einem Parkplatz die falsche Indizierung zur Berechnung hinzugezogen. Die beiden Bewer-

tungen werden korrigiert.  
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2.2.3.5. Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 

Bewertungsmethode: 

Für die Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen wurden überarbeitete Anlagennachweise 

übernommen.  

Die Friedhofsgebäude wurden mit dem rückindizierten Gebäudeversicherungswert bewertet.  

Die Abschreibung erfolgte linear. 

Prüfungsergebnis: 

Die angewandte Bewertungsmethode entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Es erfolgte 

eine stichprobenweise Einzelfallprüfung der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen. Insge-

samt wurden zwei Stichproben mit einem Wert von rd. 718 Tausend Euro geprüft. Dies ent-

spricht 46 Prozent des Positionswertes.  

Die Einzelfallprüfung ergab hinsichtlich des Wertansatzes eine Feststellung. Einem Friedhofs-

gebäude wurde nicht die korrekte Nutzungsdauer von 33 Jahren für Gebäude mit Leichtbau-

weise zugeordnet. Hierdurch verringert sich die jährliche Abschreibung gering.  

 

2.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 

Bewertungsmethode: 

Die „sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens“ umfassen hauptsächlich Fahrradabstell- 

bzw. – unterstände, die mit Anschaffungs- und Herstellungskosten oder durch Übernahme aus 

der alten Anlagenbuchhaltung bewertet und linear abgeschrieben wurden.  

Prüfungsergebnis: 

Die angewandte Bewertungsmethode entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den Vor-

gaben des Bilanzierungsleitfadens. Es erfolgte eine stichprobenweise Einzelfallprüfung der 

„sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens“. Insgesamt wurden zwei Stichproben mit ei-

nem Wert von rd. 39 Tausend Euro geprüft. Dies entspricht 34,8 Prozent des Positionswertes.  

Die Einzelfallprüfung ergab keine Feststellungen. 
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2.2.4. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 

 
Bilanzposition 1.2.5 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                                        
140.591,61 

Anteil am Bilanzvolumen:                                 0,13 % 

 

Die Vermögensgegenstände waren zu 75 Prozent in der bestehenden kameralen Anlagebuch-

haltung enthalten und wurden in die Eröffnungsbilanz nach einer Prüfung übernommen.  

Die Erfassung der übrigen Kunstgegenstände erfolgte durch die Inventur. 

Bewertungsmethode: 

Die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler wurden zum Kaufpreis oder dem Versicherungs-

wert bewertet.  

Prüfungsergebnis: 

Die angewandte Bewertungsmethode entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den Vor-

gaben des Bilanzierungsleitfadens.  

Die Einzelfallprüfung ergab hinsichtlich der Bewertung der Anlagen keine Feststellungen. Eine 

Anlage mit dem Buchwert von 2.500 € wurde einer falschen Bilanzposition und nicht unter 

„Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler“ ausgewiesen. Die Korrektur wird vorgenommen. 
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2.2.5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 

Bilanzposition 1.2.6 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Fahrzeuge 
81.168,51 

Maschinen und technische Anlagen 
53.545,41 

Maschinen und technische Anlagen 134.713,92 

Anteil am Bilanzvolumen:                                0,13 %  

 

Bewertungsmethode: 

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge wurden mit Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten bewertet. 

Von der Vereinfachung nach § 62 Absatz 1 GemHVO, Vermögensgegenstände nicht in die 

Bilanz aufzunehmen, deren Anschaffung und Herstellung länger als sechs Jahre vor dem 

Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt, wurde Gebrauch gemacht.  

Bei der Ermittlung der Nutzungsdauer wurde die örtliche Einschätzung von betriebsgewöhnli-

chen Nutzungsdauern einzelner Vermögensgegenstände einer grundsätzlichen Übernahme 

aus der Tabelle über die Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württem-

berg vorgezogen. 

Prüfungsergebnis: 

Die angewandte Bewertungsmethode entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den Vor-

gaben des Bilanzierungsleitfadens. Es erfolgte eine stichprobenweise Einzelfallprüfung der 

Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge. Insgesamt wurden zehn Stichproben mit 

einem Gesamtwert von rd. 80 Tausend Euro geprüft. Dies entspricht 59,5 Prozent des Positi-

onswertes. 

Die Einzelfallprüfung vermittelte einen korrekten Eindruck. Lediglich eine Anlage wurde mit 

einer zu kurzen Nutzungsdauer bzw. nicht korrekten Abschreibung hinterlegt. Durch das Kor-

rigieren der Nutzungsdauer verändert sich die Bilanzposition um 344,80 €. 
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2.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung  

Bilanzposition 1.2.7 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Betriebsvorrichtungen 
20.403,53 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 
654.891,50 

Betriebs- und Geschäftsausstattung (gesamt) 675.295,03 

Anteil am Bilanzvolumen:                                0,63 %  

 

Bewertungsmethode: 

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Betriebsvorrichtungen wurden mit Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten bewertet.  

Von der Vereinfachung nach § 62 Absatz 1 GemHVO, Vermögensgegenstände nicht in die 

Bilanz aufzunehmen, deren Anschaffung und Herstellung länger als sechs Jahre vor dem 

Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt, wurde Gebrauch gemacht. 

Bei der Ermittlung der Nutzungsdauern wurde die örtliche Einschätzung von betriebsgewöhn-

lichen Nutzungsdauern einzelner Vermögensgegenstände einer grundsätzlichen Übernahme 

aus der Tabelle über die Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württem-

berg vorgezogen. 

Prüfungsergebnis: 

Die angewandte Bewertungsmethode entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den Vor-

gaben des Bilanzierungsleitfadens. Es erfolgte eine stichprobenweise Einzelfallprüfung der 

Betriebs- und Geschäftsausstattung. Insgesamt wurden zehn Stichproben mit einem Gesamt-

wert von rd. 142 Tausend Euro geprüft. Dies entspricht 21,8 Prozent des Positionswertes. 

Die stichprobenweise Überprüfung veranlasste eine gezielte Prüfung der Nutzungsdauern 

bzw. Abschreibungen. Hier sind in der Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ 

fünf Anlagen mit einer zu kurzen Nutzungsdauer hinterlegt. Durch das Korrigieren verändert 

sich der Wert der Position um 293,22 €. 
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2.2.7. Vorräte 

Bilanzposition 1.2.8 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Vorräte                                                        
0,00 

Anteil am Bilanzvolumen:  0,00 % 

 

Bewertungsmethode: 

Der Bilanzposition wurde ursprünglich nichts zugeordnet. 

Prüfungsergebnis: 

Die Prüfung ergab, dass die Stadt Leimen über elf städtische Gebäude bzw. Einrichtungen 

verfügt, die mittels Heizöls geheizt werden. Die Bestände des Heizöls werden korrigiert und 

der Bilanzposition „Vorräte“ zugeordnet.  

Die vorhandenen Vorräte sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

zu bewerten. Da eine Bestandserfassung im Dezember 2019 erfolgt war, wird nach Rückspra-

che mit dem Rechnungsprüfungsamt eine Ersatzbewertung der Heizölvorräte mit dem hilfs-

weise zu Grunde gelegten Wertansatz von 67,7 Cent/Liter durchgeführt. Dies entspricht dem 

durchschnittlichen Jahreswert 2019 für das Gebiet Mannheim/Ludwigshafen 

Die Bilanzposition wird sich um rd. 172 Tausend Euro verändern. 
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2.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

Bilanzposition 1.2.9 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen 
70.663,99 

Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen 
10.778.653,97 

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 10.849.317,96 

Anteil am Bilanzvolumen:                              10,10 %  

 

Hierbei handelt es sich um noch im Bau befindliche Vermögensgegenstände oder geleistete 

Anzahlungen. Mit der Fertigstellung oder der Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsgewalt 

erfolgt die Umbuchung auf die entsprechende Bilanzposition. 

Bewertungsmethode: 

Die Aktivierung erfolgt in Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Eine planmäßige 

Abschreibung erfolgt in diesem Bereich nicht, da der Abschreibungsbeginn mit dem Beginn 

der Nutzung zusammenfällt, die nicht vor Fertigstellung erfolgen kann.  

Auszahlungen für noch nicht abgeschlossene investive Baumaßnahmen wurden bereits in der 

kameralen Anlagebuchhaltung als Anlagen im Bau geführt. Basis für diese Bilanzposition der 

Eröffnungsbilanz war somit der vorhandene Anlagenachweis. 

Prüfungsergebnis: 

Die angewandte Bewertungsmethode entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den Vor-

gaben des Bilanzierungsleitfadens. Es erfolgt eine stichprobenweise Einzelfallprüfung der 

„Geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau“. Insgesamt wurden sieben Stichproben mit einem 

Gesamtwert von 5,7 Millionen Euro geprüft. Dies entspricht 52,5 Prozent des Positionswertes. 

Die Einzelfallprüfung ergab keine Feststellungen. 
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2.3.   Finanzvermögen 

2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 

Bilanzposition 1.3.1 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Anteile an verbundenen Unternehmen                                                    
0,00 

Anteil am Bilanzvolumen:  0,00 % 

 

In der Bilanzposition „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ist in der Eröffnungsbilanz nichts 

ausgewiesen. Eine Beteiligung an verbundenen Unternehmen liegt dann vor, wenn die Kom-

mune einen beherrschenden Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen und die Betriebs-

führung zur Aufgabenerfüllung ausüben kann. Diese liegt in der Regel dann vor, wenn die 

Kommune mehr als 50 % der Stimmrechte am Unternehmen besitzt. 

Prüfungsergebnis: 

Die Beteiligung der Stadt Leimen an der Städtischen Wohnungsbau- und Grundstücksgesell-

schafts mbH beträgt 100%. Eine beherrschende Einflussnahme ist gegeben. Ein Bilanzansatz 

muss ausgewiesen werden.  

Die Bewertung der Anteile erfolgt gemäß § 62 Absatz 1 GemHVO mit den Anschaffungskos-

ten. Die Höhe der Anteile wurde aus der kameralen Anlagenbuchhaltung zum 31.12.2019 

übernommen und mit den Werten der Jahresabschlüsse der Gesellschaften zum 31.12.2019 

abgestimmt. 

Die Bilanzposition wird um 816.770 € korrigiert. 
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2.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen 

Bilanzposition 1.3.2 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen                                                 
6.040.486,08 

Anteil am Bilanzvolumen:                                 5,62 %  

 

Ausgewiesen sind u.a. folgende Anteilsrechte: 

• Städtische Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft mbH   816.770,00 Euro 

• Energiegesellschaft Leimen Verwaltungsgesellschaft       6.275,00 Euro 

• Energiegesellschaft Leimen GmbH & Co. KG    200.835,59 Euro 

• Eigenbetrieb Techn. Betriebe Leimen (TBL)     600.000,00 Euro 

• Eigenbetrieb Wasserwerk Leimen        50.000,00 Euro 

• Zweckverband Wasserversorgung „Hardtgruppe“         1.825.118,93 Euro 

• Abwasserzweckverband "Untere Hardt"          1.718.092,69 Euro 

• Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch        1.002.943,63 Euro 

Bewertungsmethode: 

Die Bewertungsmethode der Anteile erfolgte mit den Anschaffungskosten gemäß § 62 Absatz 

1 GemHVO bzw. § 62 Absatz 5 GemHVO. 

Prüfungsergebnis:  

Die Beteiligungswerte sind ordnungsgemäß nachgewiesen und korrekt erfasst.  

Die Anteile an der Städtische Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft mbH sind hier nicht 

korrekt ausgewiesen und werden zukünftig in die Bilanzposition „Anteile an verbundenen Un-

ternehmen“ verbucht.  

Die Eigenbetriebe sind hier nicht korrekt ausgewiesen und werden zukünftig in die Bilanzpo-

sition „Sondervermögen“ verbucht. 
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2.3.3. Sondervermögen 

Bilanzposition 1.3.3 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Sondervermögen                              
0,00 

Anteil am Bilanzvolumen:  0,00 %  

 

Bewertungsmethode: 

In der Bilanzposition „Sondervermögen“ wurde in der Eröffnungsbilanz nichts ausgewiesen.  

Nach § 96 GemO zählen zu dem Sondervermögen das Gemeindegliedervermögen, das Ver-

mögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, das Vermögen der Eigenbetriebe, 

rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für Bedienstete der 

Gemeinde sowie das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege nach §18 des Feuer-

wehrgesetzes. 

Prüfungsergebnis: 

Zum Bilanzstichtag gab es vier Eigenbetriebe. Zu bilanzieren war hier lediglich das einge-

brachte Stammkapital der Eigenbetriebe TBL und Wasserwerk. Diese sind in der Bilanzposi-

tion „Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen“ ausgewiesen und werden zukünftig in die 

Bilanzposition „Sondervermögen“ verbucht.   

Das Sondervermögen wird um 650.000 € korrigiert. 

Im Rahmen von Abstimmungsgesprächen wurde der Eigenbetrieb Bäderpark nachträglich mit 

3.669.615 € bilanziert. 

 

2.3.4. Ausleihungen 

Bilanzposition 1.3.4 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen, 
Sondervermögen, Kreditinstitute, sonstigen inländischen Bereich                            110.000,00 

Anteil am Bilanzvolumen:                                 0,10 %  
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Die Bilanzposition umfasst folgende Einzelposition: 

• Darlehen Musikschule         75.000 € 

• Darlehen Naturfreunde         35.000 € 

Bewertungsmethode: 

Der Wertansatz der Ausleihungen erfolgte mit dem Nennwert. 

Prüfungsergebnis: 

Die ausgewiesenen Forderungen wurden aus der kameralen Buchführung übernommen und 

sind ordnungsgemäß nachgewiesen. Der Bilanzansatz ist dem Grunde und der Höhe nach 

korrekt.  

 

2.3.5. Wertpapiere, Sonstige Einlagen 

Bilanzposition 1.3.5 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Wertpapiere, sonstige Einlagen                             
62.933,07 

Anteil am Bilanzvolumen:                                 0,06 % 

 

Unter der Position „Wertpapiere, sonstige Einlagen“ sind Mietkautionen als Festgeldanlagen 

bei Kreditinstituten, sowie Einlagen aus dem Testament Popko ausgewiesen. 

Bewertungsmethode: 

Wertpapiere und sonstige Einlagen wurden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt. 

Prüfungsergebnis: 

Der Bilanzansatz ist dem Grunde und der Höhe nach korrekt.  
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2.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen 

Bilanzposition 1.3.6 und 1.3.7 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Öffentlich-rechtliche Forderungen  5.792.043,17 

Privatrechtliche Forderungen 1.476.888,80 

Forderungen insgesamt 7.268.931,97 

Anteil am Bilanzvolumen:                               6,77 %  

 

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind Ansprüche der Stadt, die auf einer öffentlich-rechtli-

chen Grundlage basieren, z.B. Steuern, Gebühren, Beiträge. 

Privatrechtliche Forderungen sind Ansprüche der Stadt, die auf einer privatrechtlichen Grund-

lage entstanden sind, z.B. Miet- oder Kaufverträge.  

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich gleichermaßen auf die privatrechtlichen For-

derungen (Ziffer 2.3.7.). 

Bewertungsmethode: 

Der Forderungsbestand der Eröffnungsbilanz ergibt sich aus den im kameralen Rechnungs-

wesen zum 31.12.2019 ausgewiesenen Kasseneinnahmeresten.  

Die bilanzierten Forderungen wurden zum 01.01.2020 mit dem Nominalwert und ohne Abzin-

sung angesetzt. Vorab wurden sie auf ihre Werthaltigkeit geprüft.  

Prüfungsergebnis: 

Die Überleitung der Kasseneinnahmereste und somit des Forderungsbestandes erfolgte nach 

Prüfungseindruck korrekt.  

Der Bilanzansatz ist dem Grunde und der Höhe nach korrekt.  

 

2.3.7. Privatrechtliche Forderungen   

Siehe Ausführungen unter Ziffer 2.3.6. 
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2.3.8. Liquide Mittel 

Bilanzposition 1.3.8 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Liquide Mittel                                             3.570.698,58 

Anteil am Bilanzvolumen:                                 3,32 % 

 

Die liquiden Mittel werden in Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, Kassenbestand 

der Barkasse sowie Kassenbestände der Zahlstellen und Handvorschüsse unterschieden. 

Bewertungsmethode: 

Die liquiden Mittel wurden als Teil des Finanzvermögens mit ihrem Nennwert unterschieden. 

Prüfungsergebnis: 

Die bilanzierten Beträge stimmen mit dem Tagesabschluss zum 31.12.2019 überein. 

Die ausgewiesenen Kassenbestände wurden richtig und vollständig in die Eröffnungsbilanz 

übernommen.   

Der Bilanzansatz ist dem Grunde und der Höhe nach korrekt.  

 

2.4.  Aktive Rechnungsabgrenzung 

Bilanzposition 2.1  Wert 01.01.2020 (EUR) 

Aktive Rechnungsabgrenzung                                             173.293,99 

Anteil am Bilanzvolumen:                                 0,16 % 

 

Vor dem Abschlusstag getätigte Ausgaben, die erst im Folgejahr Aufwand darstellen, sind als 

aktive Rechnungsabgrenzung zu erfassen. Hierbei darf auf die Abgrenzung regelmäßig wie-

derkehrender Aufwendungen in etwa gleichbleibender Höhe verzichtet werden. 

Bewertungsmethode: 

Die Bilanzierung erfolgt mit dem Auszahlungsbetrag. Auf die Abgrenzung wurde verzichtet, 

wenn es sich um regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen in etwa gleichbleibender Höhe 
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handelte oder eine Abgrenzung aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten nicht sachgerecht er-

schien. Das Konto enthält ausschließlich Beamtenbesoldungen, die von der Abgrenzung be-

troffen sind. 

Prüfungsergebnis: 

Die angewandte Bewertungsmethode entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den Vor-

gaben des Bilanzierungsleitfadens. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten für Beamtenbe-

soldung wurde in korrekter Höhe gebildet. 
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3. Bilanzpositionen – Passiva 

3.1.  Eigenkapital 

Bilanzposition 1.1  Wert 01.01.2020 (EUR) 

Eigenkapital                                            51.525.158,84  

Anteil am Bilanzvolumen:                               47,97 % 

 

Bewertungsmethode: 

Das Eigenkapital ist die in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgren-

zungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkei-

ten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. 

Prüfungsergebnis: 

Das Eigenkapital wurde korrekt berechnet. 

 

3.2.   Sonderposten für Investitionszuschüsse 

Bilanzposition 2.1  Wert 01.01.2020 (EUR) 

Sonderposten für Investitionszuweisungen                                             10.031.200,60 

Anteil am Bilanzvolumen:                                 9,34 % 

 

Bei den Sonderposten handelt es sich um Zuweisungen, die die Kommune für die Finanzie-

rung von Investitionen von Dritten z.B. Bund, Land, private Zuschussgeber erhalten hat. Son-

derposten sind in Höhe der erhaltenen Zuweisungen, Spenden oder Schenkungen zu bilden. 

Diese Sonderposten stellen auf der Passivseite der Bilanz die Gegenposition zu den auf der 

Aktivseite korrespondierenden Vermögensgegenständen (insbesondere Straßen, sonstige Inf-

rastrukturvermögen, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung) dar. Sie bilden die Mitfi-

nanzierung dieser Anlagen durch die Zuschussgeber ab. Die Sonderposten werden entspre-

chend der Nutzungsdauer der zugehörigen Vermögengegenstände aufgelöst. 
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Bewertungsmethode: 

Die Zuweisungen wurden in Höhe der erhaltenen Beträge passiviert. Die Auflösung erfolgt 

analog der Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände.  

Prüfungsergebnis: 

Die angewandte Bewertungsmethode entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den Vor-

gaben des Bilanzierungsleitfadens. Es erfolgt eine stichprobenweise Einzelfallprüfung der 

Sonderposten für Investitionszuweisungen. Insgesamt wurden drei Stichproben mit einem 

Wert von rd. 622 Tausend Euro geprüft. Dies entspricht 44,8 Prozent des Positionswertes. 

Die Einzelfallprüfung ergab keine Feststellungen. 

 

3.3.  Sonderposten für Investitionsbeiträge 

Bilanzposition 2.2 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Sonderposten für Investitionsbeiträge                                                             
(insb. Erschließungs- und Abwasserbeiträge)                                     2.671.542,37 

Anteil am Bilanzvolumen:                                 2,49 % 

 

Sonderposten für Investitionsbeiträge sind in Höhe der erhobenen Erschließungsbeiträge zu 

bilden. Diese Sonderposten stellen auf der Passivseite der Bilanz die Gegenposition zu dem 

auf der Aktivseite verbuchten korrespondierenden Anlagevermögen (Straßen, Wege usw.) dar 

und bilden die Mitfinanzierung dieser Anlagen durch Beitragsleistungen Dritter ab. Die Son-

derposten werden entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Vermögensgegen-

stände aufgelöst.  

Bewertungsmethode: 

Die Sonderposten für Erschließungsbeiträge wurden – analog zu den durch sie (mit)finanzier-

ten Straßen und Wegen – auf der Grundlage des Straßenverzeichnisses sowie der Erschlie-

ßungsakten des Bauamtes der Stadt Leimen ermittelt. Bei Vorliegen der tatsächlich erhobenen 

Erschließungsbeiträge wurden Sonderposten in gleicher Höhe passiviert.  
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Prüfungsergebnis: 

Geprüft wurde eine Stichprobe von fünf Sonderposten für Erschließungsbeiträge, die rd. 28 

Prozent des Gesamtwertes der Sonderposten für Investitionsbeiträge abdeckt. 

Die Einzelfallprüfung ergab keine Feststellungen. 

 

3.4.   Sonderposten für Sonstiges 

Bilanzposition 2.3 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Sonderposten für Sonstiges                                     1.509.171,99 

Anteil am Bilanzvolumen:                                 1,41 %  

 

Unter diese Position fallen sämtliche Sonderposten/Abzugsposten, die in Zusammenhang mit 

unentgeltlichem Erwerb stehen, einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungs-

zweck, sowie Sonderposten für Anlagen im Bau.  

Bewertungsmethode: 

Die Bewertung der Sonderposten erfolgte entsprechend den korrespondierenden Vermögen-

gegenständen, das heißt der Buchwert des Sonderpostens entspricht dem Buchwert des je-

weiligen Vermögensgegenstandes. Die Sonderposten werden analog der Nutzungsdauer der 

zugehörigen Anlagegüter aufgelöst.  

Prüfungsergebnis: 

Die Einzelfallprüfung umfasste fünf Sonderposten mit einem Volumen von 3,3 Millionen Euro 

(= 33 Prozent des Gesamtwertes). Der Bilanzansatz der geprüften Sonderposten ist dem 

Grunde und der Höhe nach korrekt.   
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3.5.   Lohn- und Gehaltsrückstellungen 

Bilanzposition 3.1 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit  0,00 

Rückstellungen für Wertguthaben Feuerwehrbeschäftigte 4.714,10 

Lohn- und Gehaltsrückstellungen insgesamt 4.714,10 

Anteil am Bilanzvolumen:                            0,004%  

 

3.5.1. Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit 
 
 
Die Stadt Leimen ermöglicht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Inanspruchnahme von 

Altersteilzeit. Hierfür besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen. 

Es gibt grundsätzlich zwei Altersteilzeitmodelle (Teilzeit- und Blockmodell). Ausschließlich für 

das Blockmodell (Aufteilung in Beschäftigungs- und Freizeitphase) müssen Rückstellungen 

gebildet werden. 

Bewertungsmethode: 

Es werden Rückstellungen während der Beschäftigungsphase gebildet und in der Freistel-

lungsphase aufgelöst. Die Rückstellungshöhe entspricht dem gesamten Arbeitgeberaufwand, 

der Entgeltbestandteile wie Entgelte, tarifliche Aufstockungsbeträge und Sozialversicherungs-

ausgaben enthält. Grundlage für die Ermittlung der Betragshöhe bilden daher die Entgeltab-

rechnungen der Personalabteilung. Bei den Rückstellungen handelt es sich um Rückstellun-

gen mit mittelfristiger Laufzeit. Nach den Bilanzierungsvorschriften kann aus Vereinfachungs-

gründen auf eine Abzinsung bei Rückstellungen mit einer kurzfristigen oder mittelfristigen Lauf-

zeit verzichtet werden. Daher erfolgt auch keine Abzinsung. 

Prüfungsergebnis: 

Die gebildeten Rückstellungen wurden bei Übergabe der Bilanz nicht vollständig ausgewiesen. 

Im Laufe der Prüfung wurden die Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 

in Höhe von 166.649,61 € korrigiert. 

Die Bewertungsmethode entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den Vorgaben des Bi-

lanzierungsleitfadens. Es erfolgte eine Einzelfallprüfung in Form von Stichproben.  

Die Rückstellungen wurden in ihrer Höhe korrekt bilanziert. 
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3.5.2. Rückstellungen für Wertguthaben Feuerwehrbeschäftigte 
 
 
Die Stadt Leimen richtete Langzeitkonten für Wertguthaben der Feuerwehrbeschäftigte ein. 

Bei Rückstellungen für dieses Wertguthaben handelt es sich um Pflichtrückstellungen nach § 

41 Absatz 1 Nr. 1 GemHVO. Die Rückstellung wird in Höhe des Wertguthabens auf den Lang-

zeitkonten gebildet und in der Freizeitphase zeitanteilig aufgelöst. 

Bewertungsmethode: 

Die Rückstellungen für das Wertguthaben von Langzeitarbeitskonten wurden auf Basis von 

künftigen Lohn-, Tarif- und Besoldungsveränderungen durch Aufzinsung mit einem durch-

schnittlichen Tarif- und Besoldungszinssatz sowie unter Berücksichtigung der Inflationsent-

wicklung ermittelt. Auf diese Weise werden Kosten- und Preissteigerungen des Erfüllungstags 

realitätstreu abgebildet. Da es sich hierbei um eine langfristige Rückstellung handelt, erfolgte 

eine Abzinsung des aufgezinsten Rückstellungsbetrags mit dem durchschnittlichen Marktzins-

satz der Deutschen Bundesbank auf den Barwert gemäß § 44 Absatz 4 Satz 2 GemHVO. In 

der Freistellungsphase wird die Rückstellung zeitanteilig aufgelöst. 

Prüfungsergebnis: 

Es erfolgte eine Einzelfallprüfung in Form von Stichproben. Die Rückstellungen wurden in Ihrer 

Höhe nach korrekt bilanziert. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 

 

3.6.  Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 

 
Bilanzposition 4.2  Wert 01.01.2020 (EUR) 

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                    36.110.514,25 

Anteil am Bilanzvolumen:                               33,62 % 

Bewertungsmethode: 

Die Kreditverbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert. 

Prüfungsergebnis: 

Die Höhe der Darlehensverbindlichkeiten ist durch Saldenmitteilungen der Kreditgeber nach-

gewiesen. Es ergaben sich von Seiten der Rechnungsprüfung keine Beanstandung. 
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3.7.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Bilanzposition 4.4  Wert 01.01.2020 (EUR) 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                     3.779,60 

Anteil am Bilanzvolumen:                               0,004 %  

 

Bewertungsmethode: 

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert. 

Prüfungsergebnis: 

Die Verbindlichkeiten wurden aus der kameralen Buchführung überführt. Auf weitere Prüfungs-

handlungen wurde im Hinblick auf die geringe Höhe der Bilanzposition verzichtet. 

 

3.8.   Sonstige Verbindlichkeiten 

Bilanzposition 4.6 Wert 01.01.2020 (EUR) 

Sonstige Verbindlichkeiten                                     951.644,49 

Anteil am Bilanzvolumen:                                 0,89 % 

 

Auszuweisen sind Verbindlichkeiten, die keiner anderen Verbindlichkeitsposition zugerechnet 

werden können.  

Bewertungsmethode: 

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. 

Prüfungsergebnis: 

Die Werte wurden aus der kameralen Jahrgangsrechnung 2019 übernommen. Die Überleitung 

in das doppische Neusystem ist ordnungsgemäß erfolgt. 

. 
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3.9. Passive Rechnungsabgrenzung 

Bilanzposition 5. Wert 01.01.2020 (EUR) 

Passive Rechnungsabgrenzung                                4.604.299,31 

Anteil am Bilanzvolumen:                                 4,29 % 

 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen, die dem Folgejahr oder den Folge-

jahren als Erträge zuzurechnen sind. Es wurden ausschließlich für Einnahmen aus Grabnut-

zungsgebühren und Ordnungswidrigkeiten passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.  

Bewertungsmethode: 

Diese Posten werden in Höhe der tatsächlichen Einnahmen bilanziert.  

Prüfungsergebnis: 

Die Grabnutzungsgebühren und die Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten bei der Produktiv-

setzung übernommen.  

Es ergaben sich von Seiten der Rechnungsprüfung keine Beanstandung.   
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4. Stellungnahmen 

Die im Bericht aufgeführten Feststellungen und Anmerkungen wurden mit der Kämmerei be-

reits im Laufe der Prüfung besprochen und entsprechend korrigiert. 

 

5. Gesamturteil 

Es kann – soweit im Rahmen der Prüfung feststellbar – bestätigt werden, dass die vorliegende 

Eröffnungsbilanz ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 

und Finanzlage der Stadt Leimen vermittelt. Die im Bericht genannten Feststellungen wurden 

bereits eingearbeitet. 

Dem Gemeinderat wird deshalb empfohlen, die ausgefertigte Eröffnungsbilanz zum 

01.01.2020 festzustellen. 

 

Leimen, den 6. Mai 2024 

Rechnungsprüfungsamt 

der Großen Kreisstadt Leimen 

 

 

Heinzmann 

Amtsleiter 

 

 

 

 

 


























































